
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Michael Gans
(Unternehmen migad)

1 Geltungsbereich
Für alle Leistungen von mir gelten ausschließlich die nachstehenden 
Bedingungen. Abweichende Geschäftsbedingungen bedingt durch den 
Auftraggeber sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich von mir aner-
kannt werden. Zusicherungen, Nebenabreden und Veränderungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls einer schriftlichen 
Bestätigung. Geltung erreichen diese Bedingungen mit Abschluss des 
ersten Vertrags und sind für alle Folgegeschäfte bindend.

2 Vertrag
Alle von mir abgegebenen Angebote (hinsichtlich Preis, Menge, 
Lieferfristen und Liefermöglichkeiten) sind freibleibend und gelten 
max. 2 Monate nach Eingang des Angebotes beim Auftraggeber. 
Verträge werden erst durch meine schriftliche Bestätigung für mich 
verbindlich.

3 Preise
Alle Preise verstehen sich netto. Diese gelten ab Werk, ausschließ-
lich Verpackung. Bei langfristigen Verträgen und bei Verträgen die 
erst nach 3 Monaten, berechnet vom Vertragsabschluss, 
durchgeführt werden sollen, bin ich berechtigt zur Erhöhung meiner 
Preise, begründet in der Erhöhung der Kosten für Herstellung, 
Vertrieb, Transport usw. der Erzeugnisse, einschließlich öffentlicher 
Lasten.

4 Lieferungen
Ich hafte nicht für Verzögerungen beim Transport. Liefertermine sind 
nur gültig, wenn sie von mir schriftlich bestätigt werden. Mit dem Tag 
des Auftragseingangs bei mir beginnt die Lieferzeit und endet mit 
dem Tag, an dem die Auftragsware mein Unternehmen verlässt. Für 
die Dauer der Prüfung von Mustern, Andrucken, Korrekturabzügen 
etc. durch den Auftraggeber  ist die Lieferzeit unterbrochen. Gerate 
ich in Verzug, so ist mir eine zweiwöchige Nachfrist zu gewähren. 
Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom 
Vertag zurücktreten. Betriebsstörungen sowohl in meinem 
Unternehmen als auch in dem eines Zulieferers, insbesondere Kriege, 
Arbeitskämpfe, Verkehrsstörungen, sowie alle sonstigen Fälle 
höherer Gewalt befreien mich für die Dauer der Störung und im 
Umfang ihrer Auswirkung von  meiner Lieferverpflichtung. Ich bin 
berechtigt ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten bei 
Eintritt eines der vorgenannten Ereignisse.

5 Zahlungen
Rechnungen (Nettopreis zzgl. MwSt.) von mir sind mit einem
Zahlungsziel von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu 
bezahlen, wenn nicht anders lautende Vereinbarungen schriftlich 
getroffen wurden. Wird der Zahlungstermin überschritten, berechne 
ich Verzugszinsen in Höhe  von 8 % per annum über dem jeweiligen 
Basiszinssatz. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens 
bleibt vorbehalten. Zahlungserinnerungen werden mit jeweils 5,00 
EUR berechnet. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen.

6 Eigentumsvorbehalt
Die von mir gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 
mein Eigentum. Bei Be- oder Verarbeitung von mir gelieferter und in 
meinem Eigentum stehender Ware bin ich als Hersteller anzusehen 
und behalte zu jedem Zeitpunkt der Verarbeitung Miteigentumsrechte 
an dem Erzeugnissen und zwar im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zu den der übrigen verarbeitenden Ware im Zeitpunkt 
der Verarbeitung. Sind Dritte an der Be- und Verarbeitung beteiligt, 
ist dies mir unverzüglich bekannt zu geben.

7 Versand
Die Kosten für benötigte Versandverpackungen trägt der Auftrag-
geber. Hinsichtlich der Versandart und des -weges ist eine 
kooperative Absprache zwischen mir und dem Auftraggeber zu 
treffen.

8 Rücktritt
Wird die vereinbarte  Fertigungsmenge bis zum Ablauf der 
Bezugsfrist nicht abgerufen bzw. nimmt der Auftraggeber sie nicht 
ab, habe ich nach Gewährung einer angemessen Frist das Recht, 
Abstand von der Vertragserfüllung zu nehmen und mindestens 20 % 
des Wertes der nicht abgerufenen bzw. nicht zu fertigenden Waren 
als Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu fordern. Die Möglichkeit 
der Ersatzaufträge bleibt dem Auftraggeber vorbehalten.

9 Beanstandungen
Beanstandungen hinsichtlich der Vertragsgemäßheit der gelieferten 
Waren sowie der zur Korrektur übersandten Vor- und 
Zwischenerzeugnisse sind innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der 
Ware zulässig. Versteckte Mängel, die nach der unverzüglichen 
Kontrolle nicht zu finden sind, müssen innerhalb von 7 Tagen nach 
der Entdeckung angezeigt werden. Die Mängelanzeige muss 
schriftlich erfolgen. Sollte bei der vom Auftraggeber durchgeführten 
Autorenkorrektur auftretende Satz- und Gestaltungsfehler übersehen 
werden, übernehme ich keine Haftung dafür. Bei berechtigter 
Beanstandung bin ich nach meiner Wahl unter Ausschluss anderer 
Ansprüche zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet, 
und zwar bis zur Höhe des Auftragswertes, es sei denn, eine 
zugesicherte Eigenschaft fehlt oder mir fallen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last. Das Gleiche gilt für den Fall einer 
berechtigten Beanstandung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
Komme ich dieser Verpflichtung nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist nach oder schlägt die Nachbesserung trotz wiederholten 
Versuchs fehl, kann der Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung 
(Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertages (Rücktritt) 
verlangen. Mängel eines Teiles der gelieferten Waren berechtigen 
nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung. Mehr- und 
Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Ware können nicht 
beanstandet werden und werden berechnet. Wird ein bereits erteilter 
Auftrag vom Auftraggeber widerrufen, so werden die Kosten für 
Skizzen, Entwürfe, Filme, Klischees etc. berechnet. Zusätzlich ist 
Schadensersatz einschließlich Erstattung des Gewinnausfalls zu 
leisten.

10 Urheberrecht
Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines 
Auftrages Rechte, insbesondere Urheberrechte Dritter, verletzt 
werden. Ich bin von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen 
Rechtsverletzung durch den Auftraggeber freigestellt.

11 Archivierung
Dem Auftraggeber zustehende Vorlagen, Filme, Klischees und andere 
zur Wiederverwendung benötigter Gegenstände werden von mir nur 
nach ausdrücklicher Vereinbarung und gegen besondere Vergütung 
über den Zeitpunkt der Übergabe des Endproduktes an den 
Auftraggeber hinaus archiviert. Sollen die vorgezeichneten 
Gegenstände versichert werden, so hat dies bei fehlender 
Vereinbarung der Auftraggeber vorzunehmen.

12 Periodische Arbeiten
Verträge über regelmäßig wiederkehrende Aufträge können mit einer 
Frist von 3 Monaten zum Monatsschluss gekündigt werden.

13 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle Ansprüche aus vertraglichen Beziehungen 
zwischen mir und dem Auftraggeber ist Dresden. Auf die 
Vertragsverhältnisse findet deutsches Recht Anwendung.

14 Wirksamkeit
Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Zur 
Bestätigung mündlicher Vereinbarungen oder von meiner 
Geschäftsordnung abweichende Vereinbarungen bedarf es der 
schriftlichen Bestätigung. Änderung sind jederzeit ohne vorherige An-
kündigung vorbehalten. Die gesamten AGB gelten ab Kentnissnahme.


